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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM
6. April 1971 Nr. 1681

Die Stadtgemeinde Olten untcrbrcitct dem Regierungsrat den
speziellen T~ilbe1~auungsplan Martin—Disteli—Strasse — Neuhard—

strasse — Rosengasse — Tannwaldstrasse umfassend die Pläne 1—6

mit den dazugehörenden Bauvorschrifton zur Genehi~iigung.

Die Kbgronzung des Geltungsbereiches, welches rot umrandet ist,

bilden die eingangs erwähnten Strassen. Der Plan umfasst ein

Hochhaus, welches von 14 auf 10 Geschosse abfällt sowie divorse

weitere Bauten, welche 1 bezw. 2, 3, 4 und 5 Geschosse aufweisen.

Die 2 5—~esciaossigen Bauten an der Rosengasse erhalten noch zu

sätzlich ein Attikageschoss. Das erste Untergeschoss ist für die

Parkierung vorgesehen, es enthält ca. 400 Abstellplätze. Diese

wurden durch eine zweispurige Rmi~pe erschlossen. Im Erdgeschoss

dürfen nur Geschäftsräume, Gemeinschaftsräume oder Autoabstell—

plätze erstellt werden, wobei eine genügende Belichtung un~ Be

lüftung sicherzustellen ist. Die im Plan für die Erdgeschossbauten

festgehaltenen Grundrisse und Höhen (Koten) sind grundsätzlich

verbindlich. Die ausserhalb der Fassaden der Hauptbaukörper

liegenden Terrassenflächen müssen als Grünanlage angelegt werden.

Sie sind nach einem von der Baukommission zu genehmig~nden Plan

zu gestalten und zu bepflanzen. Die ii~ Plan durch Hausbaulinien

festgehaltenen Grundrisse sind, soweit nicht ausdrücklich Aus—

na1~en vorgesehen sind, verbindlich und die G-eschesszahlen dürfen

nicht überschritten werden. Im l~ Obergeschcss (Terrassengescüoss)

müssen die Fassaden, soweit im Plan nicht ausdrücklich Ausnahmen

vorgesehen sind, um mindestens 2 m gegenuber der Fassade des

Hauptbaukörpers zurdekgesetzt werden. Abstützungen des Hauptbau—

körpers in der Fessadenfläche sind zulässig. Alle Gebäude sind

mit Flachdächern zu versehen.
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Zurlickgesetzte Dachgeschosse (Attika) sind nur zulässig, wenn
1 . sie im Plan ausdriicklich vorgesehen sind. Diese dürfen die

Höchsljmasaq ;ach Plan nicht iib~r~chreiten.
.Tenhnjsch notw~n4ige Aufbauten, wie Ranmine, Lliftungsschächte,
Liftauf~auten usw. sind über die im Plan festgehaltenen Gebäude-
höhen hinaus zulässig, müssen sich aber auf die technisch ab
solut notwendigen Ausmasse beschränken.

• Radio- und Fernsehantennen sind als Gemeinschaftsanlagen aus
zuführen.

Dje öffentliche Planauflage erfolgte in der Zeit vom 13. Oktober—
11. November 1969.

Es wurden folgende Einsprachen eingereicht:

1. Fabrik für Zentralheizungon AG, vertreten d~urch Herrn Dr.
ii. Hagmann, Fiirsprech und Notar, Olten

2. G. von An Söhne, vertreten durch lic. jur. H. Sesseli,
Pd.rsprcich und Notar, Solothurn‘

3. Änton Stoll, Martin—Distelistrasse 3, Olten, vertreten durch
Herrn Bruno Moll—Stoll, Olten

4. Bertha Gisiger, Martin—Distelistraasc 4, Olten, vertreten
durch Herrn Dr. Max Studer, Ftirsprech und Notar, Olten

Die Verhandlungen vom 1. Dezember 1969 mit don Einsprechern bezw.
deren Vertreter ergaben, dass eine Einigung möglich sein dürfte,
sofern die hängigen Londerwerbsfragen, insbesondeS seitens• der
Pfl, geklärt werden können. In der Folge stellte die am Bebauungs
plan hauptsächlich interessierte Kroistclefondirektion Olten aus
verfahrensökonomischen Grunden das Gesuch um Sistferung des Plan—
verfahrens bis zur Abklärung der noch hängigen Fragen. Auf vor
schiedene Gesuche hin wurde die Sistierung jeweils verlängött und
lief am 31. Juli 1970 letztmals ab.
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In der Zwischenzeit hat Herr Dr. Max Studer namens seiner

Klientin, Frau Bertha Gisig~r mit Schreiben vom 17. März 1970

seine ~.Einsprache zurückgezogen. Seitens der Fabrik für Zentral—

heizungen AG- wurde die Einsprache mit Schreiben vom 30. Juli 1970

und seitens der Herren G. von Arx Söhne mit Schreiben vom

30. Juli 1970 bedingt zurückgezogen. Schliesslich hat Herr

.Anton Stoll nach erfolgter Vereinbarung mit der PTT seine Ein—

sprache mit Schreiben vom 14. August 1970 zurückgezogen. Dic

in gewissen Punkten aufrecht erhaltene Einsprache der Herren

G. von Arx Söhne wird als unbegründet abgewiesen. Ein Weiterzug

der Beschwerde hinsichtlich der abgewiesenen Punkte an die

Gemeindevorsammlung erfolgte nicht.

~n der Sitzung des Gemeinderates vom 28. August 1970 wurde

dieser spezielle Toilbebauungsplah mit speziellen Bauvorschriften

genehmigt.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell sind keine Bemerkungen anzubringen.

Es wird
beschlossen:

1. Der spezielle Teilbebauungsplan Martin—Distelistrasse —

Neuhardstrasso — Rosengasse — Tannwaldstrasso umfassend die

Pläne 1—6 mit den dazugehörenden speziellen Bauvorschriften

wird genehmigt.

2. Bereits bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie

mit dem vorstehenden im Widerspruch stehen.
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G~enehrnigungsgebühr Fr. 24.——

Publikätjonskosten Fr. l4.—-~

Fr 38 -— (Staatskanzlcj Nr 3O~ ) KK

D~r Staateschreiber

Bau—DeFartement (3)

Kant. Hochbauamt (2)

Kant Tiefbauamt (2)

Jur. Sekretär des Bau—D~partemsntes

Kant, Planungsstell•o (2) mib Akten und 1 Satz gen.. Plänen

Kant. Finanzverwaltung (2)

Kreisbanant II Olten mit 1 Satz gan. Plänen

Ammannamt der Einwohnergemeinde Olten

Bauverwaltung der Einwohnergemeinde Olten mit 1 Satz gen. Plänen

Stadtbauamt Olten fflit 1 Satz gen. Plänen

Amtschreiberei Olten mit 1 Satz gen. Plänen

Amtsblatt (Publikdtion Ziff. 1 des Dispositivs)
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Speziellc Bauvorschriften

zum spe~zic11en Tcilb~bauungsplan ‘Plartin Disteii-Strasse - Ucuhard
strasse. - Rosengass Tdnnwaldstras5e1

Gestützt auf Art. 19 des Baureglementas erlässt die Einwohnergemein
dc der Stadt Olten für die Grundstücke GB Olten Nrn. 3025, 3024,
.1894, 808, 1006, 1334., 99O~ 972, 4149, 2821, 2201, 1088, 1089, 1136,
1137, 2339, 014, 2349~ 3101, 4173. 3090, 4157, 4156, 984, 2951,
3492, 3L~91, 3490, 3200, 804 und 803 die nachfolgenden spcziellrn
Bauvorsch~iften:

1. Diese Vorschriften gelten für das im speziellen Tcilbebauungsplan
~Martin Disteli~Strasse Neuhardstrass- - Roserigasse - Tannwald

strasse~ rot umrandete Gebiet.

2. Die im Plan für die Erdgcschosshauten festgehaltenen Grundrisse
dürfen nicht überschritten worden.

Im Erdgeschoss dürfen nur Geschäftsräume, Gomeinschaftsräume oder
Autoahstc..llplätze erstellt w..rden ‘iobei eine genügende B~lich
tung und Belüftung sicherzustellen ist.

3. Die im Plan für die Uob~rdeekung des Erdgeschosse~ (Terrassen-.
fläche) festgehaltenen Grundrisse und 1-öhen sind grundsätzlich
verbindlich. Die Baukommission kann Aenderungen des Grundrisses
durch Vor- oder Rücksprünge der Uebex~dachuhg. des Erdgesc1~oss~s
bewillig n, sofern diese architektonisch eine gute Lösung dar
stellen und sich in die Gesamtkonzeption gut einfügen.

Technisch notwendige Aufhauten, wie, L~icht-, Lüftungssch~.cht usw.,
sind auf der Terrasscnfläche über dem Erdgeschoss zulässig, müs
sen sich aber auf die technisch notw~ndigc~nAü~massc beschränken.

Die ausserhalb der Fassaden der Hauptbaukörpcr liegenden Terras
senfläch n müssen als Grüna.nlag. ausgestaltet werden und sind
nach einem von der B~ukommission zu genehmigenden Plan zu ge
s~a1tcn und zu bepflanzen.

4. Die Grundeigentümer haben gegenseitig unentgeltlich Grenz- ~nd
Näherb uten, soweit si~ sich aus dem Plan für das Erdgeschoss
und, de~sen Ucberdeckung mit ~incr dinheitlichen Terrassenfläche
ex~g:eben, zu dulden.

5. Die im Plan für die. Hauptbaukörper durch Hausbaulinien festgehal
tenen GrundrissL. sind, soweit nicht ausdrücklich Ausnahmen vorge
sehen sind, verbindlich und die GeschosszahleD und Gcbäudehöhen
dürfen nicht überschritten werd.~n. Balkone ~ind im Rahmen der Be
stimmungen des Baureglem~nt~s zul~.ssig. Im 1. Obergeschoss (Ter
rassengeschoss) müssen die F~ssaden, soweit im Plan nicht aus
drücklich Ausnahmen vorgesehen sind, um mindestens 2 m gegenüber
der Fassade des Haupthaukörpcrs zurückgesetzt werden. Ab~itzun
gen des Haup~baukörpers in der Fassadenf1~che sind zulässig.

Alle Gebäude sind mit Flachdächcrn zu versehen. Zurückgesetzte
D~chgeschossc. (Attika). sind nur zulässig, wenn sie im Plan aus
drücklich ~iorgesehcn sind und dürfen die Höchstrnasse nach Plan
nicht übersteigen. Technisch notwendige Aufbauten, wie Kamine,
Lüftungsschächte, Liftaufbauten usw., sind über die im Plan fest
gehaltenen Gcbäudehöhen hinaus zulässig, müssen sich aber auf die
technisch absolut notwendigen Ausmasse beschränken.
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Sofern im 1. Obergcsehoss Geschäftsräumlbl eingebaut werden, ist eine
gcnügcnd€. Belichtung‘ und Bclüftüng sicherzustellen. Der Einbau von
Wohnungen tst sow3±t erlaubt, als tine genügende Belichtung, Belüf
tung und Bosonnqng gewährleistet ist.

6;t. Das be&tchcndä Gcbäudo auf Pai~zelle Nr. 411+9 muss äuf die neue Bau-
linie‘ zurückQ~erlegt werden ~ wenn es durch einen Neubau ersetzt wird
odep in sinai Katastrophenfall 75 % dbk‘ Gcbäudeversich~rungssummo
zur Auszahlung kommen • In diesen‘ Fäll‘:n muss es bezüglich Gebäude
höhe und Gcschosszahl nach dem Plan dem übrigen 5-geschossigen Haupt

• baukörper auf dieser Parzelle angepasst worden.

7. Dic GrundeigentUmer haben grundsätzlich Grenz‘ und Näherbauten, so
weit sie sich aus dem Plan fUr die Hauptbaukörper ergeben, unentgelt
lich zu dulden; vorbehalten bleiben die in Abs. 2 umschriebenen Aus
nahmen.

Folgende GrundeigentUmer haben sich für die Erstellung der Hauptbau
• körper nach dom Plah bezüglich der Gronzabstände gegcnseitig ~u ver

ständigen:

GB Nr. 984 und GB Nr. 2339;
GB Nrn. 4173., 3090 und GB Nr. 3101;
GB Nrn. 2349, 814 ~nd GB Nr. 3101;
GB Nr. 1137 und GB Nr. 2821;
GB Nr. 1136 und GB Nr. .11373
GB Nr. 1088 uxid GB Nr. 2201;
GB Nr. 4149 und GB Nr. 2821;

• GB Nr. 972 und GB Nr. 2821.

Soweit die im Plan vorg‘r~schoncni Hauptbauk6rper dic~ Grundstücke mehre
rer Eigentüner bcanspruchen, setzt die Erstellung dieser Hauptbau
körper eine Versti~ndigung unter den betroffenen Eigentümern voraus.

8 • Die im Plan für das Erdgcsehoss ½~orgesehone Anordnung der Verkehrs‘
flächen ist, sow;it nicht Abweichungen im Plan zugelassen werden,
verbindlich und die vorgeschriebenen Ausmasse dürfen nicht unter
schritten werden.

DJe im Riehtplan für das 1. Untnrgesehoss vorgesehehen Verkehrsflä
ehen dürfen mit Zustimmung der ‘iaukommission abgeändprt werden, wobei
aber die Zufahrt zu allen Abstcllplätzen sibhergestellt sein muss.

Für die überdeckten Vc~rkchrsflaehcn muss eir~c genügende Belibbtung
und Belüftung sichergestellt werden.

Bpi einQr etarip.enwoiscsn Ueb~rbauung müssen die Z~≥ahrten zi≤ den im
Plan vorgesehenen unterirdiiehen Abstellpltzen und die ~~4~ehtung
der gatüpinsamen Durchgänge durch entsprechende baulibho Vorkehren
sichögestellt wcrdsn.

9. iSic Gemeinde srstellt und uhterhält die im Plan vorgesehenen nicht
überdeckten öffentlichen Verkehrsfläehen, welche nicht im Unterge
schoss dürch Abstellplätze zcnutit werden dürfin und mit Ausnahme
der Abfaitrtsrampc zu den Einstellhallen. Dci den überdeckten und den
i~ Xcllergeschoss genutzten öffentlichen Verkehrsflächen erstellt und
untei‘hält die Gemeinde eventuelle Kofferungen sowie Fertigbeläge und
Beleuchtung. Die Erhebung von GrundeigentUnerbeiträ~en nach den ein
schlägigen Reglsmenten bleibt vorbehalten.

Die im Plan vo~gesehenen privaten Verkehrsflächen sind von den Grund
eigentümern zu erstellen und zu unterh~ltcn.
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Die aus der Errichtung dar gencinsaman privaten Verkehrsflächen ent
stehenden Bau und Unterhaltskosten sind von don Grundcigenttimern
nach Massgabe ihres Intorosses zu tragen. An den gemeinsamen priya
ten Verkehrs flächen ist den Grundeigentümorn ein Mitbenützungsrecht
in Rahmc.n der von ihnen zu bezahlenden Kostenanteile einzuräumen.

10. Die Baubewilligung darf nur ertcilt w~rd...n, wenn für das Bauobjekt
dic in den jeweils gülti:;~n allgemeinen Vorschriften vorgeschriebenen
Anzahl von Abstcllplatzcn erstellt oder im Planungsgebiet dinglich
sichergestellt werden kann.

11. Das bestehcndo Teilstück de~r Hardfeldstrassc im Gültigkeitsbereich
des Plancs wird aufgehc‘bcn, sobald die Erschliessung der einzelnen
Liegenschaften durch die Erstellung der im Plan vorgesehenen Er‘
schliessungswc•gc sichergestellt ist.

12. Die Kchrichtbeseitigung hat für die cinzZanon C!c~schäfts- und Wohn-
blöcke nach :Iöglichkeit zentralisiert zu crfolgen.

Radio - und Fernsehantennen sind als Gerne inschaftsanlagen• tauszuføhwen.

13. Der spezielle Tcilbebauungsplan und die vorstehenden speziellen
Bauvorschriften sind öffentlich-rechtliche Eigcntumsbeschränkungen.

lt Dar Gemeinderat kann geringfügige Abweichungen vom Plan und diesen
Vorschriften bewilligen, wenn die Gcsamtübcrbauung nicht beeintrach
tigt und die g::geb~nc Ausnützung cingehalten wird.

15. Als ergänzendes Rocht gelten die Vorschriften dos Baureglementes.

16. Alle dem Plan und don vorstehend~m Bestimnung~n widersprechenden
Gemeindavorschriftcn gelten als aufgehoben.

Oltan, 29.9.1969
PS /me

Vom Rt.‘Js..u.. rc,L durrh ho‘i~igen
~E.sch:‘. ~: .‚ ~ ~ g 2a&1,n~qt.

SQbthur.,, dza Cc CLyv‘ul 19~
Der Sfaa loschrefber:
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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM 14. Februar 1995 NR. 278

OLTEN: Aufhebung Tei lbebauungsplan Martin-Disteli-Strasse-Neuhardstrasse-ROSen
gasse-Tannwaldstrasse (RRB Nr. 1681 / 6.4.1971)/Genehmigung

1. Feststellungen

Die Einwohnergemeinde der Stadt Olten unterbreitet dem Regierungsrat die Aufhebung des
Speziellen Teilbebauungsplan Martin-Disteli-Strasse-NeuhardstraSSe-ROSeflgaSSe-Tafln
waldstrasse (RRB Nr. 1681 / 6.4.19 1) zur Genehmigung.

2. Erwägungen

Der aufzuhebende Plan ist seit der lnkraftsetzung mit RRB Nr. 1681 vom 6. April 1971 nicht rea
lisiert worden. Mit der Genehmigung der Ortsplanung der Stadt Olten (RRB Nr. 3531 /18. No
vember 1985) wurde das betreffende Gebiet der Kernrandzone zugewiesen, wo die Ausarbeitung
eines Gestaltungsplans obligatorisch ist. Somit können die städtebaulichen Ueberlegungen wie
die Wahrung des gewachsenen Bebauungsmusters und die Möglichkeit einer etappenweisen
Realisierung neu geprüft werden.

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 11. November bis zum 12. Dezember 1994. In
nerhalb der Auflagefrist gingen keine Einsprachen ein. Der Stadtrat genehmigte die Aufhebung
des Speziellen Teilbebauungsplanes mit den Sonderbauvorschriften am 4. Januar 1995.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.
Materiell sind keine Bemerkungen zu machen.

3. Beschluss

3.1. Die Aufhebung des Speziellen Teilbebauungsplanes Martin-Disteli-Strasse-Neuhardstrasse
Rosengasse-Tannwaldstrasse mit Sonderbauvorschriften der Einwohnergemei nde der
Stadt Olten wird genehmigt.

3.2. Mit der Aufhebung des Speziellen Teilbebauungsplanes gelten für dieses Gebiet aufgrund
der Nutzungsordnung des gültigen Zonenpians die Bestimmungen der Kernrandzone.

Kostenrechnung der EG der Stadt Olten:
Genehmigungsgebühr: Fr. 300.-- (Kto. 2005-431.00)
Publikationskosten: Fr. 23.-- (Kto. 2020-435.00)

Fr. 323.--

Zahlungsart: Verrechnung im Kontokorrent Nr. 111 .29

S~scrber~~~

31551
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Bau-Departement (2) TS/Ci
~Amt für Raumplanung (3), mit Akten [92GPAUFH]
Amtschreiberei Olten, Amthaus, 4600 Olten
Finanzkontrolle
Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)
Sekretariat der Katasterschatzung
Solothurnische Gebäudeversicherung
Stadtpräsidium der EG der Stadt Olten, 4600 Olten, (mit Rechnung, Belastung im KK), (einschrei

ben)
Stadtbauamt Olten, 4600 Olten
Staatskanzlei (Amtsblatt; Einwohnergemeinde Olten: Genehmigung Aufhebung Teilbe

bauungsplan Martin-Disteli-Strasse-Neuhardstrasse-Rosengasse-Tannwald
strasse (RRB Nr 1681/64 1971)


